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Die Entwicklung des Mietrechts in der Schweiz

NOTRECHT UND MINIREFORMEN

Während Jahrzehnten reagierte der Bundesrat mit Notrecht
auf die Wohnungsmisere. Bis heute ist das Schweizer Miet-
recht ein Flickwerk geblieben.

Von Ralph Hug

Als um 1890 die ersten Mieterverbän-
de gegründet wurden, gab es noch

kein Mietrecht, sondern nur einige weni-

ge Bestimmungen im Obligationenrecht
(OR) zum Spezialfall Mietvertrag. Es war
die Hochphase des Liberalismus. Man
glaubte, für das Mietverhältnis genügten
ein paar privatrechtliche Regeln. Schon

im Ersten Weltkrieg (1914-18) musste der
Bundesrat aber Notrecht zum Schutz der
Mietenden erlassen. Familien konnten
die Miete nicht mehr bezahlen, weil die
Väter Militärdienst leisten mussten und
es noch keinen Erwerbsersatz gab. Der
Bundesrat reagierte mit verlängerten
Fristen, bevor eine Ausweisung aus der

Wohnung möglich war.

Staatliche Mietzinskontrollen
bis 1970
Nicht viel besser war die Lage am Ende

des Kriegs. 1917 erteilte der Bundesrat
den Kantonen das Recht, Bestimmungen
gegen Mietwucher und ungerechtfertigte
Kündigungen einzuführen. Sogar die

Herabsetzung des Anfangsmietzinses
wurde möglich. Vor dem Zweiten Welt-

krieg führte der Bundesrat Preiskontroi-
len gegen die hohe Teuerung ein. Auch
die Mieten fielen darunter. Das Volkswirt-
Schaftsdepartement musste jeden Auf-

schlag genehmigen. Nach Kriegsaus-
bruch im Jahr 1939 galten sogar fixe

Höchstmieten. Auch konnten die Behör-
den überrissene Mietzinse herabsetzen.
Nach dem Krieg blieb die Mietzinskont-
rolle bestehen, weil weiterhin Wohnungs-
mangel herrschte. Erst 1950 durften Ver-

mieter, die seit sieben Jahren die Miete
nicht mehr angepasst hatten, um zehn
Prozent aufschlagen.

In der Hochkonjunktur der 1960er-Jah-

re wurden wieder mehr Wohnungen ge-
baut, die Lage entspannte sich. Der Bund
fuhr die Mietpreiskontrolle zurück. Bür-

gerliche argumentierten, man müsse nun
wieder auf den freien Wohnungsmarkt
setzen. Beschränkungen zum Schutz der
Mietenden seien unnötig. Die Mieterver-
bände stemmten sich dagegen, doch sie

unterlagen. 1972 gelang ihnen aber ein
Durchbruch mit einem Verfassungszu-
satz, der dem Bund den Auftrag erteilte,
Missbräuche im Mietwesen zu bekämp-
fen. Damit wurde die Grundlage für das

gegenwärtige Mietrecht geschaffen.

Bekämpfung von Missbräuchen
Ein Vierteljahrhundert lang, von 1946 bis

1970, gab es in der Schweiz eine Mietzins-
kontrolle beziehungsweise eine Mietzins-
Überwachung. Überwiegend bestand so-
mit ein Notrechtsregime, ohne dass je ein

eigenständiges, dauerhaftes Mietrecht
geschaffen worden wäre. In der Rück-

schau erweist sich die schweizerische

Am Ende des 19. Jahrhunderts herrschten -
wie hier in Basel - prekäre Wohnverhältnisse.
Kein Wunder, dass der Staat die Mieter schon
bald per Notrecht schützen musste.

Mietgesetzgebung als situative, volatile
Angelegenheit. Mal wurde der Mieter-
schütz aus-, dann wieder abgebaut, je
nach den Verhältnissen auf dem Woh-
nungsmarkt. Ein voll ausgebautes sozia-
les Mietrecht wie in den Nachbarländern
gab es hierzulande nie.

In den 1970er-Jahren wurde vor dem

Hintergrund einer Spekulationswelle
eine Missbrauchsgesetzgebung entwi-
ekelt. Das Prinzip der Bekämpfung von
Missbräuchen ist noch heute massge-
bend. Weitergehende Pläne sowohl in
Richtung Deregulierung als auch in Rieh-

tung mehr Mieterschutz scheiterten. We-
der gelang den Liberalisierern in den
1990er-Jahren die Einführung der Markt-
miete, noch hatten die Mieterverbände
mit dem Vorschlag einer Entkopplung der
Mietzinse vom variablen Hypothekarzins
Erfolg. Auch das Projekt einer Indexmiete
fand im Parlament 2010 keine Mehrheit.

Harter Kampf um Minireform
Seither gab es neben dem neuen Verfah-
ren der Zivilprozessordnung nur kleinere
Reformen aufVerordnungsstufe, etwa die

Einführung des Referenzzinssatzes als

mietrechtliche Bezugsgrösse ab 2008. Als
weitere Änderung ist die landesweite

Einführung der Transparenz bei den An-

fangsmieten in Diskussion. Noch ist
offen, ob eine Mehrheit des Parlaments
die bundesrätliche Vorlage unterstützen
wird. Die Formularpflicht bei Anfangs-
mieten ist keine revolutionäre Forderung
und gilt bereits in mehreren Kantonen.
Der Kampf um sie zeigt, wie umstritten
schon kleine Verbesserungen des Miet-
rechts sind.
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